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1. Aufl. 2017, XXVIII, 2100 S., ge
bunden, Preis 198,- EUR. Verlag
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Vorgestellt wird ein von dem Prä
sidenten Schlegel und dem Vize
präsidenten des Bundessozial
gerichts Voelzke gemeinsam mit 
31 Bearbeitern erstmals heraus
gegebener Großkommentar zum 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) mit 
Stand vom 1.6.2017 (Neuntes Ge
setz zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen, BGBl. I 2017, 1416). 

Mit der gebundenen Ausgabe kann 
über einen Freischaltcode da
neben die Online-Version genutzt 
werden (Stand 16.7.2018). Zusätz
lich ist das Werk als E-Book er
hältlich. Nutzer können zugleich 
unmittelbar auf die verlinkten 
Dokumente in der juris-Datenbank 
zugreifen und diese im Volltext ab
rufen. 

Die Herausgeber verdeutlichen im 
Vorwort, dass das Prozessrecht 
der „Schlüssel zum materiellen 
Sozialrecht" ist. ,,Das gemeinsame 
Fundament aller Kommentierun
gen bildet hierbei das Verfassungs
gebot eines effektiven Rechts
schutzes!" 

Den vorangestellten Gesetzestex
ten zu den einzelnen Paragraphen 
des SGG folgen mit einer klaren 
Gliederung unter „A. Basisinfor-
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mationen" u.a. zu Textgeschichte 
und Gesetzesmaterialien, Vorgän
ger- und Parallelvorschriften so
wie systematischen Zusammen
hängen nebst Literaturhinweisen, 
unter „B. Auslegung der Norm" 
Erläuterungen u. a. zu Regelungs
gehalt und Bedeutung nebst Norm
zweck, Tatbestandsmerkmalen 
und Rechtsfolgen sowie dazu ab
schließend - jedoch nicht durch
gehend - ,,C. Praxishinweise" 

Abgerundet wird der Band durch 
ein Literaturverzeichnis, eine Kom
mentierung zu § 198 Gerichtsver
fassungsgesetz zu Entschädigungs
anspruch und Verzögerungsrüge 
sowie ein ausführliches Stichwort
verzeichnis. 

Aus der überreichen Fülle des 
Materials können hier nur einige 
wenige Gedanken angerissen wer
den: Senger lehnt die wohlbe
gründete Rechtsauffassung des 
BSG-Urteils vom 9.12.2016, Az. 
B 8 SO 14/15 R, ab, wonach Be
willigungsbescheide, die vor Er
lass des Widerspruchsbescheids 
ergehen und Folgezeiträume be
treffen, zum Gegenstand des Wi
derspruchsverfahrens nach § 86 
Hs. 1 SGG werden. Wie mit § 96 
Abs. 1 SGG habe der Gesetzgeber 
des 6. SGGÄndG 2008 eine Über
frachtung des Widerspruchsver
fahrens vermeiden wollen. Mit 
dieser Position nimmt er auch 
Einfluss auf das noch anhängige 
Revisionsverfahren, Az. B 8 SO 
31/16 R, zu der Rechtsfrage, ob 
auch eine mit einem Aufhebungs
bescheid verbundene Erstattungs
verfügung Gegenstand des Vorver
fahrens i. S. von § 86 SGG wird, 
das sich gegen den ursprünglichen 
Bewilligungsbescheid richtet (§ 86 
Rn. 21, 23). 

Stäbler mahnt, dass Sitzungsver
treter in mündlichen Verhandlun
gen bzw. Erörterungsterminen 
nicht nur die fallbezogene Sach
und Rechtslage, sondern auch die 
weiteren Beziehungen und Pro
bleme der Kläger mit der Behörde 

in den Blick zu nehmen hätten 
(§ 111 Rn. 18, 19).

Lange betont, dass der Wortlaut 
des § 278 Abs. 5 Zivilprozessord
nung (ZPO) die Zustimmung der 
Beteiligten für die Güteverhand
lung nicht ausdrücklich vorausset
ze(§ 202 Rn. 18 mit Hinweisen auf 
die Rechtsprechung der Hessi
schen und Bayerischen Landes
sozialgerichtsbarkeit). 

Fazit: Ein gewichtiger und gehalt
voller Kommentar, der Beachtung 
verdient. 

Martin Lücke 


